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„Der gleiche vernünftige Zweck einzelner Schicksalsgenossen ist der sittliche Wille Aller.
Ihm sich fügen müssen, beschädigt nicht die persönliche Freiheit; – ihn dem Widerspruch

weniger Gläubiger zum Opfer bringen, beschädigt das allgemeine Recht.“

(KO-Mot. S. 392 = Hahn IV, S. 350)

„Die Mehrheitsentscheidung einer Gruppe ist keine ausreichende Legitimation dafür, daß
einem einzelnen Beteiligten gegen seinen Willen Vermögenswerte entzogen werden.“

(RegE InsO BT-Drs. 12/2443, S. 211)





Kapitel 1

Einleitung

A. Grundlagen

Die mangelnde Leistungsfähigkeit des Schuldners, den Forderungen seiner
Gläubiger nachzukommen, ist schon seit jeher ein Ärgernis, wofür jede Rechts-
ordnung und jede Zeit ihre ganz eigenen Lösungsvorschläge bereithielt. Neben nach
heutiger Moralvorstellung misanthropischen Vorgehensweisen wie der Personal-
exekution1, gab es bereits frühzeitig das Bedürfnis einer gütlichen Einigung zwi-
schen überfordertem Schuldner und befriedigungsbedürftigen Gläubigern, die zum
einen die Wiederherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Schuldners
zum Inhalt hatte und zum anderen die für die Gläubiger maßgebliche Haftungs-
verwirklichung nicht aus dem Auge verlor2. Der historische deutsche Gesetzgeber
kannte humanerweise keine Form der Personalexekution, sondern sah die Sach-
exekution als angemessener an, wobei sich eine zweigleisige Lösung zwischen
Liquidation (Konkursordnung) und Sanierung (vorrangig Vergleichsordnung) eta-
blierte. Diese Zweigleisigkeit gab der InsO3-Gesetzgeber auf und schuf ein ein-
heitliches Verfahren, welches sowohl die Liquidation als auch die Sanierung kennt.
Dabei legte er bereits in der Zielbeschreibung der InsO (§ 1 InsO) die Möglichkeit
des Insolvenzplans fest und hob die damit einhergehende Aussicht auf einen Un-
ternehmenserhalt hervor. Durch dieses Rechtsinstitut soll den am Insolvenzverfahren
Beteiligten eine privatautonome Lösung der finanziellen Krise des Schuldners er-
möglicht werden, ohne hierbei durch das enge Verwertungskorsett des Regelver-
fahrens behindert zu werden4. Die Art der Masseverwertung soll im freien Aus-
wahlermessen der Betroffenen stehen und nicht bereits durch die Art des Verfahrens
vorgegeben sein; ein „Wettbewerb um die beste Art der Masseverwertung“5 war die
gesetzgeberische Wunschvorstellung. Das Planverfahren kann zudem mit dem Al-

1 Das berühmte Zwölftafelgesetz stammt aus dem Jahre 451 v.Chr. und befasste sich in
Tafel III mit dem Fortgang eines säumigen Schuldners. XII Tab. 3, 6 spricht von der Mög-
lichkeit, dass „die Gläubiger sich die Teile schneiden“ dürfen (Wortlaut und Übersetzung bei
Flach, S. 72). Hierzu ausführlich Kap. 2 A.I.2.

2 Vgl. zum fortentwickeltem römischen Recht Kroppenberg, S. 347. Ebenfalls weiterfüh-
rend Kap. 2 A.I.2.

3 Insolvenzordnung von 05.10.1994 (BGBl. I Nr. 70 S. 2866), in Kraft getreten am 19.10.
1994 (vgl. Art. 110 Abs. 2–3 EGInsO) bzw. am 01.01.1999 (vgl. Art. 110 Abs. 1 EGInsO).

4 BT-Drs. 12/12443, S. 90.
5 BT-Drs. 12/12443, S. 92.



leinstellungsmerkmal der Eigensanierung aufwarten, welche im Regelverfahren
nicht möglich ist. Die Erwartungen an dieses neue insolvenzrechtlicheWerkzeug zur
finanziellen und wirtschaftlichen Schadensbehebung waren dementsprechend im-
mens, sprach der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages doch vom„Kernstück
der Reform“6. Doch zeigte sich bereits vor Inkrafttreten der gesamten InsO die
Schwierigkeit einer angemessenen gesetzgeberischen Rechtsgestaltung, was zu
einer Anpassung der Planregelungen in sprichwörtlich letzter Sekunde (19.12.
1998)7 führte8.

Gerecht konnte der Insolvenzplan den hohen Erwartungen nicht werden; über ein
Schattendasein kam seine Bedeutung in den Anfangsjahren nicht hinaus. Wäh-
renddessen zeigte sich der Gesetzgeber durch einen einsetzenden Insolvenztouris-
mus alarmiert9. Unternehmen machten sich den angelsächsischen Standpunkt des
eher dem Schuldnerschutz zugewandtem Insolvenzrechts zunutze und wechselten
insolvenzbedingt ihrenHauptsitz10. Ebenfalls diesenUmstand aufnehmend forderten
verschiedene Stimmen aus der Praxis eine Reform des deutschen Insolvenzrechts hin
zu einem „Sanierungsrecht“11 bzw. die „Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des
Insolvenzstandorts Deutschland“12. Der Gesetzgeber ließ bereits am Namen seines
Gesetzesvorhabens erkennen (Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von
Unternehmen [ESUG]13), welche Zielrichtung eines der größten Reformprojekte seit
Bestehen der InsO haben sollte. Die Sanierung schuldnerischer Unternehmen sollte
erleichtert werden, wobei der Gesetzgeber die mangelnde Vorhersehbarkeit dama-
liger Insolvenzverfahren als maßgebliches Sanierungshindernis ausgemacht hatte
und hierfür drei Reformierungsaspekte ins Auge fasste: die Modifikation der In-
solvenzverwalterauswahl, die Stärkung des Insolvenzplanverfahrens und der Ausbau
der Eigenverwaltung14. Um die Folgen dieser umfassenden Änderungen bewerten zu

6 BT-Drs. 12/7302, S. 181.
7 BGBl. I Nr. 85 S. 3836, 3839.
8 BT-Drs. 14/120, S. 14.
9 BT-Drs. 17/5712, S. 1 (sinnbildlich für die Bedeutung dieses Umstands kann gewertet

werden, dass bereits der zweite Satz des RegE zum ESUG sich mit der insolvenzbedingten
Verlagerung des Geschäftssitzes beschäftigt).

10 Vgl. zu erfolgreichen und weniger erfolgreichen Versuchen: Vallender, NZI 2007, 129,
131 f. (zum erfolgreichen Wechsel der Deutsche Nickel AG); Andres/Grund, NZI 2007, 137
(zum gescheitertem Wechsel der Hans Brochier Holdings Ltd.); Bork, ZIP 2010, 397 (zum
geglückten Paradebeispiel „Schefenacker“). Hinsichtlich der niedrigen Anforderungen engli-
scher Gerichte hinsichtlich der Bejahung ihrer internationalen Zuständigkeit vgl. High Court of
Justice (Chancery Divison) London (Justice Arnold) v. 09.09.2016 (2016) EWHC 2808 (Ch),
dazu Sax, EwiR 2017, 85 f.

11 Westpfahl/Janjuah, ZIP 2008, Beil. z. Heft 3, S. 1.
12 Jaffé/Friedrich, ZIP 2008, S. 1849.
13 Erlassen am 07.11.2011, BGBl. I Nr. 64 S. 2582, berichtigt durch BGBl. I Nr. 67

S. 2800. In Kraft getreten am 01.03.2012 bzw. am 01.01.2013 (vgl. Art. 10 ESUG, BGBl. I
Nr. 64 S. 2591).

14 Vgl. BT-Drs. 17/5712, S. 1 f.
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können, sollte nach 5 Jahren eine Evaluierung durchgeführt werden15. Diese wurde
dann von Mai 2017 bis April 2018 von einer Forschungskommission im Auftrag des
BMJV durchgeführt.16 An gegebenen Stellen wird auf diesen Forschungsbericht
zurückzukommen sein.17

B. Thematische Heranführung
und Gang der Untersuchung

DiesenAspekt der gesetzlichenÜberprüfung aufgreifend, hat sich die vorliegende
Arbeit den Insolvenzplan ausgewählt und die vom Gesetzgeber hervorgehobene
Thematik zur Vorhersehbarkeit zum Anlass genommen, um den Schutz des Ein-
zelnenvorMehrheitsentscheidungen im Insolvenzplanverfahren zu untersuchen. Der
Mehrheitsschutz nach § 245 InsO ist hingegen nicht Thema; dieser wurde bereits an
anderer Stelle ausgiebig untersucht18. Der Schwerpunkt der hiesigen Untersuchung
liegt auf Insolvenzverfahren nicht natürlicher Personen, während Insolvenzplan-
verfahren in Verbraucherinsolvenzverfahren nicht weiter berücksichtigt werden19.
Ebenfalls nicht weiter thematisiert wird die nun verabschiedete Richtlinie über
präventiveRestrukturierungsmaßnahmen (ABLL172/18 vom26.02.2019), die vom
deutschen Gesetzgeber bis Juli 2021 ein vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren
fordert20.

Die gesetzlich vorgegebene Entscheidungsfreiheit der Gläubiger21 bedarf ver-
fahrensrechtlicher Reglungen zur Entscheidungsfindung undmuss zugleich auch die
Frage nach dem Schutzniveau widerstrebender Beteiligter beantworten. Hierbei hat
der Gesetzgeber im Rahmen des Minderheitenschutzes einen Ausgleich zu finden

15 BT-Drs. 17/7511, S. 5.
16 Abrufbar unter: https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/News/Artikel/101018_

Gesamtbericht_Evaluierung_ESUG.pdf;jsessionid=1D54E375092F2A3707EBCBCB3
77B7C6E.2_cid324?__blob=publicationFile&v=2 (Stand: 03.08.2019).

17 Insbesondere wird in der vorliegenden Arbeit immer wieder auf die strukturierte Be-
fragung unter Insolvenzrechtsexperten Bezug genommen; hinsichtlich der Methodik dieser
Befragung wird auf die S. 16 ff. der ESUG-Evaluierung verwiesen.

18 Vgl. u. a. Drukarczyk, Insolvenzplan und Obstruktionsverbot (1998); Herweg, Das Ob-
struktionsverbot bei der Unternehmenssanierung (2004); Warringsholz, Die angemessene
Beteiligung der Gläubiger an dem wirtschaftlichen Wert der Masse aufgrund eines Insol-
venzplanes (2005).

19 Durch das Gesetz zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Stärkung
der Gläubigerrechte im Jahre 2013 wurde die Nichtanwendungsvorschrift des § 312 Abs. 2
InsO gestrichen (BGBl I Nr. 38 S. 2379, 2383) und somit steht das Planverfahren auch in
Verbraucherinsolvenzverfahren zur Verfügung.

20 Hierzu Freitag, ZIP 2019, 541. Im Rahmen der ESUG-Evaluierung sprachen sich noch
über 60% der Befragten gegen solch ein vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren aus (Bericht,
S. 33 [Fn. 16]).

21 BT-Drs. 12/2443, S. 91.
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